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Apolda, 22.04.2021  
 
 

Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus 

Schutzkonzept für den Wochenmarkt  

 

 

Zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus wird für den Wochenmarkt folgendes Schutzkonzept 

festgelegt: 

 
Veranstaltungsfläche:   Markt 

Veranstaltungszeit:   mittwochs und freitags, 09:00 – 14:00 Uhr 

Verantwortliche Person: Marktmeister, Herr Sven Kunert, Markt 1, 99510 Apolda, 03644 650420 

    Vertretung: Frau Silke Zimmermann, Markt 1, 99510 Apolda, 03644 650425 

 

1. Allgemeine Hygienevorschriften und Schutzmaßnahmen 

 

1.1 Von grundsätzlicher Bedeutung ist das Einhalten der Abstands- und Hygieneregeln, insbesondere 

 

 Einhaltung der Mindestabstandsregel von 1,5 Metern zwischen Personen auf dem kompletten 

Wochenmarktareal. Ausgenommen sind nach § 1 Abs. 2 2. ThürSARS-CoV-2-IfS-GrundVO 

Angehörige des eigenen Haushalts und Angehörige eines weiteren Haushalts und für Personen, für 

die ein Sorge- oder Umgangsrecht besteht. 

 häufiges und gründliches Händewaschen 

 sich mit den Händen nicht ins Gesicht fassen 

 in die Armbeuge husten und nießen, dabei wegdrehen 

 das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung ist im Bereich des Marktes nach § 6 Abs. 3 Nr. 2 

ThürSARS CoV 2 IfS MaßnVO in der jeweils geltenden Fassung verpflichtend 

 
Die beigefügten Hinweise der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung „Virusinfektionen - Hygiene 

schützt!“ sind zu beachten. 

 
1.2 Personen mit nachstehenden Symptomen ist der Zutritt nicht gestattet: 

 

 mit COVID-19-Erkrankung 

 mit jeglichen Erkältungssymptomen 

 Personen, die innerhalb der letzten 14 Tage aus einem Covid-19-Risikogebiet zurückgekehrt sind 
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 Personen, die innerhalb der letzten 14 Tage wissentlich Kontakt zu an Covid-19 erkrankten 

Personen hatten 

 
1.3 Die Stadtverwaltung hat darüber hinaus folgende eigene Schutzmaßnahmen ergriffen: 

 

 grundsätzliche Schließung der Verwaltungsgebäude und Toiletten 

 verstärkte Desinfektionsmaßnahmen, insbesondere tägliche Desinfektion der Türklinken und 

Handläufe an Treppen. 

 
2. Spezielle Vorschriften 

 

 Aushang der Maßnahmen des Hygienekonzeptes in Piktogrammen an den Zugängen des Marktes 

sowie auf dem Areal 

 Belehrung und Verpflichtung der Händler zur Einhaltung der besonderen Hygienevorschriften an den 

Markttagen in Wort und Schrift 

 Positionierung der Stände in einem Abstand von einem halben Meter sowie mit einer 

Durchgangsbreite von mindestens drei Metern 

 Händler haben sich während der Marktzeit ausschließlich hinter ihren Ständen aufzuhalten – bei 

Unterschreitung des 1,5 m – Abstands zu anderen Personen ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu 

tragen (z. B. Toilettengang) 

 Beachtung der 1,5 m – Abstandsregelung auf dem gesamten Marktareal  

 Die Einhaltung der Sicherheits- und Hygieneregeln wird stichprobenhaft kontrolliert. Im 

 Falle eines Verstoßes wird für die Dauer der Beschränkung ein Platzverbot ausgesprochen und 

durchgesetzt 

 Ausgabe von Speisen und Getränken nur zur Mitnahme, um Verweildauer nicht weiter zu erhöhen; 

keine Stehtische zum Verzehr am Platz (ausgenommen sind Stehtische als Maßnahme zur 

Personenbegrenzung und Abstandswahrung) 

 
 
 
 
gez. Rüdiger Eisenbrand 
Bürgermeister 
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